
d) zur stärkeren Untentützung von Ini1iati.ven zur 
Hilfeleistung an die durch den Konflikt Vertriebenen, unter 
BerOcksicbtigung der besonderen Bedllrfoisse der in den 
Städten lebenden Familien und Waisen; 

e) zur Schaffung eines freiwilligen Fonds zur Gewäbrung 
wirtscbaftlicher und sozialer Hilfe fDr den W"tederaufbau von 
l.\lIstötlen Dörfern und Stl!dten; 

J) zur Beachtung der Notwendigkeit der Ergreifung 
wirksamer Maßnahmen seitens der internationalen Gemein
schaft zur Bekllmpfung der Politik der etbniBchen SlIuberung; 

31. lenkt die Atifmerksatnkeit auf die Notwendigkeit, das 
Massengrab bei Vukovar sowie andere Massengrfiber und 
Orte, an denen Massentlltungen stattgefunden haben sollen, 
sofort und dringend von qualifizierten Sachverständigen 
untersuchen zu Iassen, und ersucht den GenemIsekretfir im 
Rahmen der vorhandenen Mittel die erforderlichen Ressourcen 
fDr dieses VOrhaben zur Verfilgung zu stellen; 

32. bittet die Menschemechtskommission, auf ihrer 
einundfilnfzigsten Thgung den Sonderberichterstatter zn 
ersuchen, der Generalversammlung auf ihrer fllnfzigsten 
Thgung Bericht zu elstaUen; 

33. beschließt, die PrOfung dieser Frage auf ihrer fIIDf
zigsten Thgung unter dem Punkt "Menschemechts0 fort
zusetzen. 

94. plenorsitzung 
23. Det.ember 1994 

49/1fJ'1. DIe MensehmreebtssltuatIon In Myamnar 

Die Generalversanunlung, 

erneut erldiinmd, daß alle Mitglirrlstaaten vetpf/ichtet sind, 
die in der Charta der Vereinten Nationen verankerten und in 
der Allgemeinen Erklllrung der Menschenrechte", den 
Internationalen Menschenrechtspakten" und anderen anwend
baren Menschenrechtsilbereinkilnften genauer ausgefiIhIten 
Menschentechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
scIriltzen, 

in dem ~ein, daß die Vereinten Nationen im Ein
klang mit der Charta die Achtung VOl den Menschenrechten 
und Grundfreiheiten fDr alle fDrdem und festigen und daß es 
in der Allgemeinen ErkIlIrung der Menschemechte heißt, daß 
oder W"t11e des Volkes die Grundlage fDr die Autoritllt der 
öffentlichen Gewalt [biIdetj", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481150 vom 20. De
zember 1993, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1992158> der 
Menschenrechtslrommission vom 3. März 1m"', in der die 
Kommission unter anderem beschloß, einen Sonderbericht
eIstatteI zu ernennen mit dem Auftrag, direkte Kontakte zur 
Regierung und ZI1iD Volk von Myanmar herzustellen, ins
besondere anch zu ihrer Freiheit beraubten politischen FlIbrern 
und deren Angehörigen und Anwälten, mit dem Ziel, die 
Menschemechtssituation in Myamnar zu untersnchen und alle 
Fottscbtitte auf dem Weg zur Öbertragung der Macht an eine 
ZM1regierung und zur Ausarbeitung einer neuen Vetfassung, 
zur Authehung von Einschrilnkungen persönlicher Freiheiten 
und zur W"tedetherste\lung der Menschenrechte in Myamnar zu 
verfolgen, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 199418S der Men
schenrecbtskommission vom 9. März 19943%, in der die 
Kommission bescbloß, das Mandat ihres Sonderbericht
eniIatters lIber die Sintation der Menschenrechte in Myanmar 
um ein Iaht zu verlängem, 

e1'1l8thqft besorgt darIIber, daß die Regierung Myanmars 
ihre Zusiehetungen, sie werde unter BerOcksichtigung der 
Etgebnisse der 1990 abgehaltenen Wahlen alle erforderlichen 
Scbtitte zur Herstellung der Demokratie unternehmen, noch 
immet nicht in die Tat umgesetzt hat, 

sowie e1'1l8thqft besorgt darIlbet, daß dem Bericht des 
Sondetbericbte.tstattelS znfolge die Menschenrechtsverlet
znngen in Myamnar andauern, insbesondere SUIlIIJI8rische und 
wll1kOrliche Hinrichtungen, Folterungen, Zwangsarbeit und 
Zwangsmnsjed!ungen, die MiBbandhmg von Frauen, politisch 
motiviette Felllnahmen und InbaftnaIunen, EinschtIinkunge 
der Grundfreiheiten, einscbließlich des Rechts der freien 
Meinungsllußerung und der Versammlungsfreiheit, und die 
VerhlIngung von UnterdrilckungsmsßnaIunen, die V01 a11etn 
gegen ethnische und religiöse Minderheiten gerichtet sind, 

im Hinblick darauf, daß es infoIge der Menschemechts
situation in Myamnar zu F1llchtlingsstxötDen in die Nachbar
lllnder gelrommen ist, was fDr die betroffenen UInder Proble
mescbafft, 

sowie Kenntnis nehmend von den Maßnahmen, welche die 
Regierung Myanmsts etgtiffen hat, namentlich ihrem Beitritt 
zu den Genfer Ablmmmen vom 12. August 1949'''' znm 
Schntz det Kriegsopfer, den AbsehIuß von Waffenruheverein
harungen mit mehteren Gruppen ethnischer und religiöser 
Mindetheiten in Myanmar, die ZuriIckziehung ihrer VOr
behalte zu der Konvention lIber die Rechte des Kindes" und 
die Freilassung einer Reihe politischer Gefangener als Re
aktion auf die Besmgnisse, die von der internationalen 
Gemeinschaft, einscbließIich der GenetaI"wssnnnlung und der 
Menschenrec'.blBlrommission, ZI1iD Ausdruck gebtacht WOIden 
sind, 

mit Genugtuung lIber die ZusBmmenarbeit zwischen der 
Regierung Myanmars und dem Amt des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen fDr FlOchtlinge bei der freiwilligen 
Rllckflllmmg von F1llchtlingen ans Bangladescb nach My-
anmar, 

1. danktdem SondeIberichtet der Menschentechts
Irommission fDr seinen Zwischenbericht lIber die Situation der 
Menschenrechte in Myamnar'7I!; 

2. dankt flI4Perdem dem Oenetalsekretllr fDr seinen 
Bericht'77; 

3. beklagt, daß es in Myanmar nach wie V01 zu Men
schenrechtsverletzungen Irommt; 

4. fordert die Regiernng Myanmsts erneut auf, die 
Nobelpreistrilgerin Aung San Suu Kyi, die seit nunmeht sechs 
Iahten ohne Gerichtsverfahten festgehalten wird, sowie andere 
politische FIIhrer und die Obrigen politischen Gefangenen 
sofort bedingungslos freizulassen; 

5. begrq,6tdiejOngsten neffen zwischen der Regierung 
Myanmars und Aung San Suu Kyi und ermutigt die Regienmg 
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Myanmars. mit Aung San Suu Kyi und anderen politischen 
FOhrern. einschließlich den VeItretem ethnischer Gruppen. 
einen sachbezogenen politischen Dialog mWlIInebmen, als 
bestes Mittel zur F5rderung der nationalen Aussöhnung und 
der vo1lstlindigen und baldigen WiedeIherstellung der Dem0-
kratie; 

6. begrl4fJt ll14PerrJem die jilngsten Gespräche zwischen 
der Regierung Myanmars und dem Generalsekretär und 
ermutigt die Regierung Myanmars ferner. mit dem Generalse
kretär auch weiterhin voll zusammenzuarbeiten: 

7. fordert die Regierung Myanmars erneut nachdrUck1ich 
auf, entsprechend den von ihr verschiedentlich gegebenen 
Zusicherungen a\1es Erforderliche zur WiedeIherstellung der 
Dmnokratie zu unternebmen, im Einklang mit dem bei den 
demokratischen Wahlen von 1990 zum Ausdruck gebrachten 
Willen des Volkes. und sicherzustellen. daß die politischen 
Parteien ihre Tätigkeit ungehindert ausiIben können; 

8. stellt mit Besorgnis fest. daß die Mebrzahl der 1990 
ordnungsgemäß gewählten Volksvertreter nach wie vor von 
der 'Thi1nahme an den 'Thgungen der Nationalversamm1ung 
ausgeschlossen ist, die geschaffen wurde, um die Grund
elemente fIIr den Entwurf einer neuen Verfassung auszu
arbeiten. und daß eines der Ziele der Versammlung darin 
besteht, daffIr zu sorgen. daß die Streitkräfte auch in Zukunft 
eine fObrende Rolle im politischen Leben des Staates spielen. 
und stellt außerdem fest, daß es bislang weder ein Verfahren 
noch einen Zeitplan fIIr den Abschluß der Arbeit der 
Nationalversammlung gibt; 

9. fordert die Regierung Myanmars mit allem Nachdruck 
auf, a\1es Erforderliche zu tun. um im Einklang mit den 
Grundsätzen der Allgemeinen Erk1llnmg der Menschenrechte 
a\1en Bürgern die freie 'Thi1nahme am politischen Prozeß zu 
ermöglichen und insbesondere durch die Übertragung der 
Macht an die demokratisch gewählten Vertreter den Übergang 
zur Dmnokratie zu besch1eunigen; 

10. fordert die Regierung Myanmars nachdrlJck/ich auf, 
die volle Achtung vor den Menschenrechten und Grund
freiheiten, einschließlich des Rechts der freien Meinungs
äußerung und der Versammlungsfreiheit, sowie den Schutz der 
Rechte der Angehörigen ethnischer und religiöser Minderhei
ten zu gewllhrleisten und den Verstößen gegen das Recht auf 
Leben und die Unversehrtheit der Person. der Praxis der 
Folterung. der Mißhandlung von Frauen, der Zwangsarbeit und 
Zwangsnmsied1ung sowie dem Verschwindenlassen und 
summarischen Hinrichtungen ein Ende zu setzen; 

11. appeUiert an die Regierung Myanmars. zu erwIIgen, 
Vertragspartei des Internationalen Paktes Ober bflrgerliche und 
politische Rechte"S und des Internationalen Paktes Ober 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte118 sowie des 
Übereinkommens gegen Folter und andere grausame. un
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe" zu 
werden; 

12. fordert die Regierung Myanmars nachdrllck/ich auf, 
ihren Verpflichtungen als Vertragsstaal des Übereinkommens 
von 1930 über Zwangs- oder Pf\ichtarbeit (Übereinkommen 
Nr. 29) und des tThei:einkommens von 1948 über die Ver
einigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes 
(ObereUikommen Nr. 87) der Internationalen Arbeitsorganisa
tion nachzukommen; 
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13. betont. wie wichtig es ist, daß die Regierung My
anmars den Bedingungen in den Gefängnissen des Landes 
besondere Aufmerksamkeit widmet und dem Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz gestattet, mit den Gefangenen 
uneingescbrlinkt und vertraulich zu verkehren; 

14. bedauert die harten Strafen. die injilngster Zeit Ober 
eine Reihe von Dissidenten verhängt wurden, so auch Ober 
Personen, die abweichende Ansichten hinsichtlich der Verfah
ren der Nationalversamm1ung geäußert haben, und Personen, 
die unter anderem verurtei\t wurden, weil sie mit dem Sonder
berichterstatte Verhindung aufnehmen wollten; 

15. bedtmeTtll14fJerdem, daß zwar eine Reihe von politi
schen Gefangenen freige1assen wurden, daß zahlreichen 
politischen FOhrern jedoch noch immer ihre Freiheit und ihre 
Grundrechte vorenthalten werden; 

16. fordert die Regierung Myanmars auf, die Verpflich
tungen aus den Genfer Abkommen vom 12. August 19491
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und insbesondere die VerpfJichtungen aus dem gemeinsamen 
Artikel 3 der Abkommen uneingescbräukt zu achten und sich 
die von unparteiischen humanitllren OrganIaationen angebote
nen Dieoste zunutze zu machen; 

17. gibt ihrer Besorgnis Ausdruck über den Angriff von 
Soldaten der Arntee von Myamnar auf das Zivilflücht1ings
Iager in Halockhani vom 21. Juli 1994; 

18. ermutigt die Regierung Myanmars, die erforderlichen 
Voraussetzungen zu schaffen. um ein Ende der Flüchtlings
ströme in die Nachbarländer sicherzuatellen, und die rasche 
Rllckfübrung und volle Wiedereingliederung der Flüchtlinge 
in Sicherheit und Würde zu erleichtern: 

19. enuchtden Generalsekretär. seine GesprlIche mit der 
Regierung Myanmars fortzusetzen, um ihr bei der Durch
ftIhrong dieser Resolotion und bei ihren Bemühungen um die 
Herbeifilhrung eineI nationalen Aussöhnung behDfficb zu sein, 
und der Generalversammlung auf ihrer fllnfzigsten 'Thgung 
sowie der Menschenrecbtskommission auf ihrer einundfllnfzig
sten 'Thgung Bericht zu erstatten; 

20. beschUeßt. ihre Behandlung dieser Frage auf ihrer 
fllnfzigsten 'Thgung fortzusetzen. 

94. Plenarsitvmg 
23. Dezember 1994 

49/1l1B. DIe Mensehenrechtssltuation In Sudan 

Die Generalversammlung. 

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der 
AI1gemeinen Erk1llnmg der Menschenrechtell

• den Interna
tionalen Menschenrecbtspakten17 und dem Internationalen 
fiberelnkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendis
kriminierung'. 

erneut erkliJrend. daß alle Mitgliedstaaten gehalten sind, 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen und ihren VerpfJichtungen aus den verschiedenen 
Rechtsakten auf diesmn Gebiet nachzukommen, 

unter Hinweis auf die ResoIotion AHG/Res.213 (XXVIll) 
über die VerstIItkung der Zosammenarbeit und Koordinienmg 




